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Agenda
15:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung
Katharina Kotynkowiecz, M.Sc., MBA; Mag.a. Simone Einfalt-Schneider, MBA ςFonds Soziales Wien, Mag.a. Waltraud SchmidςKlima- und 
Innovationsagentur Wien

мрΥмр ¦ƘǊ α5ŀǎ ƎǊƻǖŜ .ƛƭŘά ςWelche Umsetzungsmaßnahmen sind möglich? Welche Förderungen gibt es?
Mag. Andreas Zahner MSc- Klima- und Innovationsagentur Wien, Mag.a. Maria Fuchs, BA- Wohnfonds Wien

15:35 Uhr Landesförderungen für Sanierung, Heizungstausch, Kühlung, Sonnenschutz, Begrünung und Barrierefreiheit 
Ing. Wolfgang Pospischil- Wohnfonds Wien

15:55 Uhr Bundesförderungen für Klimaschutzmaßnahmen und klimafitte Gebäude
Alexej Wiest, MSc- Kommunalkredit Public Consulting GmbH

16:15 ς16:35 Pause

16:15 Uhr Die Wiener Sonnenstromoffensive und Förderungen für Photovoltaik | Förderungen der Wirtschaftsagentur Wien
Mag. Andreas Zahner, MSc- Klima- und Innovationsagentur Wien

16:30 Uhr Unterstützung zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für Betriebe
DI Bertram Häupler/ DI Verena Haider- OekoBusinessWien 

16:40 Uhr Beispiel aus der Praxis
DI Julia Rogner, Bsc- Caritas Bauprojektmanagement, Caritas der Erzdiözese Wien 

17:00 Uhr Zusammenfassung und Abschluss
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aŀƎΦŀΦ ²ŀƭǘǊŀǳŘ {ŎƘƳƛŘςYƭƛƳŀπǳƴŘ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎŀƎŜƴǘǳǊ ²ƛŜƴ

Begrüßung und Eröffnung



aŀƎΦ !ƴŘǊŜŀǎ ½ŀƘƴŜǊ a{ŎπYƭƛƳŀπǳƴŘ LƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎŀƎŜƴǘǳǊ ²ƛŜƴ

aŀƎΦŀΦ aŀǊƛŀ CǳŎƘǎΣ .!π²ƻƘƴŦƻƴŘǎ ²ƛŜƴ

α5ŀǎ ƎǊƻǖŜ .ƛƭŘά ςWelche Umsetzungsmaßnahmen 
sind möglich? Welche Förderungen gibt es?



5ŀǎ αƎǊƻǖŜ .ƛƭŘά
Welche Umsetzungsmaßnahmen sind möglich? 

Welche Förderungen gibt es? 

{ǘŀŘǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 
ϧ aƻōƛƭƛǘŅǘ

Mag. Andreas Zahner MScMag.a Maria Fuchs, BA



«ōŜǊǎƛŎƘǘ ½ǳǎǘŅƴŘƛƎƪŜƛǘŜƴ

Sanierung Wohngebäude

Sanierungsberatung, Optimierung der thermischen 
Qualität der Gebäudehülle und klimafreundliche 

Energieversorgung 
Sommertauglichkeit, Wohnkomfort, Förderungen,     

Zu- und Ausbau

für 

Private Eigentümer*innen von Eigenheimen, 
Wohnhäusern und Wohnungen, Architekt*innen, 

Planer*innen und Hausverwaltungen 

9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜŀƴƭŀƎŜƴ

{ŎƘǊƛǘǘŜ ȊǳǊ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ 9ƴŜǊƎƛŜŀƴƭŀƎŜ ǳƴŘ 
9ƴŜǊƎƛŜƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘŜƴΣ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎŜƴΣ CǀǊŘŜǊǳƴƎŜƴΣ 
!ƴƭŀǳŦǎǘŜƭƭŜ ŦǸǊ α²ƛŜƴŜǊ {ƻƴƴŜƴǎǘǊƻƳπhŦŦŜƴǎƛǾŜά ǳƴŘ 

αмлл tǊƻƧŜƪǘŜ wŀǳǎ ŀǳǎ Dŀǎά 

ŦǸǊ 

YǸƴŦǘƛƎŜ 9ƛƎŜƴǘǸƳŜǊϝƛƴƴŜƴ Ǿƻƴ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ 
9ƴŜǊƎƛŜŀƴƭŀƎŜƴ ǳƴŘ LƴƛǘƛŀǘƻǊϝƛƴƴŜƴ Ǿƻƴ 

9ƴŜǊƎƛŜƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘŜƴ όǳΦŀΦ .ŜǘǊƛŜōŜΣ .ŀǳǘǊŅƎŜǊΣ 
tǊƛǾŀǘŜύΣ LƳƳƻōƛƭƛŜƴǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎŜƴΣ ±ŜǊōŅƴŘŜΣ 

aǳƭǘƛǇƭƛƪŀǘƻǊϝƛƴƴŜƴ



Übersicht 
Sanierungsmaßnahmen

Wohngebäude und Heime



Klimaneutralität bis 2040

ÅVerkehr, Wohnen, Strom -
und Wärmeversorgung

Basierend auf bestehenden 
technischen Lösungen

Energieraumplanung, 
rechtlicher Rahmen, 
Leistbarkeit

Umsetzungsprogramm āRaus 
aus Gasò

Wiener Wärmeplan 2040

Wiener Klimafahrplan



Energieeffizienz: 

Å Energieverbrauch senken durch  
thermische Verbesserung der 
Gebäudehülle

Å Synergien Schaffung Wohnkomfort 
nutzen

Å Geringerer Heizenergiebedarf 
- > kleinere Anlage 

Å geringere Herstellungskosten -
niedrigere laufende Kosten 

Energieträgerwechsel: 

Å Tausch des Heizsystems 
auf alternative Energien 
(Raus aus Gas):

Å zentral / dezentrale Wärmeversorgung

Sanierungsfahrplan für Gebäude

É https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/waerme-und-kaelte-2040.pdf



Errichtung Rampe mit 6 % Steigerung

MaÇnahmen f¿r Menschen mit besonderen Bed¿rfnissen 
(Schaffung Barrierefreiheit)

© wohnfonds wien , 1170, Bergsteiggasse 15



Å Außenliegende 
Verschattung

Å Free Cooling

Å Fassadenbegrünungen

Å Dachbegrünungen

Å Entsiegelungsmaßnahmen

Steigerung Wohnkomfort

Erhaltung Lebensqualität

Förderbar über multiple 
Landesförderungen

Sommertauglichkeit

© wohnfonds wien



Å Fassadendämmung

Å Tausch Fenster

Å Umstellung Fernwärme

Å Vergrößerung Balkone

Å Gartenneugestaltung

Heizwärmebedarf von

58,41 auf 22,41 kWh/m²a

Å Reduktion (~ - 72%)

Landesförderung Wien 
Wohngebäude

Thermisch-energetische Sanierung+

É wohnfondswien, 1040 Wien, Trappelgasse3



Fassadendämmung

Abbrüche Hoftrakt

Neugestaltung 
Innenhof, Terrassen

Verbesserung der 
Belichtungsverhältnisse

Sommertauglichkeit

Landesförderung Wien 
Wohngebäude

Durchgreifende Sanierung

© wohnfonds wien , 1120, Breitenfurterstraße 25



ÖJAB - Österreichische 
Jungarbeiterbewegung

Studentenwohnheim

Sanierung 12/2017 ð
01/2020

Erneuerung 
Gemeinschaftsräume

Fahrradabstellplätze

Heizwärmebedarfes um 
79% reduziert

Heimsanierung

É wohnfondswien, 1020, Untere AugartenstraÇe31



Übersicht 
Heizungstausch

© Christian Fürthner



мс

Der Wiener Wärmeplan 2040 
zeigt, welche Wärmeversorgung 
bei Gebäuden, die derzeit noch 
mit Öl oder Gas geheizt werden, 
in den jeweiligen Gebieten am 
besten geeignet ist.

α²ƻ ƭƛŜƎǘ ƳŜƛƴ DŜōŅǳŘŜΚά

[ƛƴƪΥ ²ƛŜƴŜǊ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴ нлпл π{ǘŀŘǘ ²ƛŜƴ

Beratungstool

wŀǳǎ ŀǳǎ Dŀǎ η ²ƛŜƴŜǊ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴ η !ƪǘƛǾŜǊ CŜǊƴǿŅǊƳŜπ!ǳǎōŀǳ ƛƴ ²ƛŜƴ

https://www.wien.gv.at/umwelt/waermeplan-2040
https://www.wienenergie.at/rausausgas/
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Abfrage Tool zum Wiener Wärmeplan 2024

wŀǳǎ ŀǳǎ Dŀǎ η ²ƛŜƴŜǊ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴ η !ƪǘƛǾŜǊ CŜǊƴǿŅǊƳŜπ!ǳǎōŀǳ ƛƴ ²ƛŜƴ

https://www.wienenergie.at/rausausgas/
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Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

[ƛƴƪΥ ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴƭŜƛǘŦŀŘŜƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ ²ƛŜƴ
[ƛƴƪΥ ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴ .ǊƻǎŎƘǸǊŜ {ǘŀŘǘ ²ƛŜƴ

Wärmepumpenanlagen
nehmen Energie aus Wasser, Erdreich oder 
Luft auf und bringen diese auf ein nutzbares 
Temperaturniveau.  

Die erzeugte Wärme kann dann zum Heizen 
oder Erhitzen von Wasser genutzt werden. 

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/pdf/waermepumpe-leitfaden.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/waermepumpe-kundenbroschuere-bf.pdf


мф

Beratungstool - Potenzialkarten

Ampelkarte Erdwärmesonden !ƳǇŜƭǇŀǊǘŜ ǘƘŜǊƳƛǎŎƘŜ 
DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊƴǳǘȊǳƴƎ

Westlich der Genehmigungslinie sind 
Erdwärmesonden bewilligungsfrei.

LINK: Erdwärmepotenzialkataster (wien.gv.at)

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/erdwaerme/


нл

Was sind Erdwärmesonden?

Cjmervfmmf;!Cvoeftwfscboe!X˝snfqvnqf!)xxx/xbfsnfqvnqf/ef*

Erdwärmesonden werden mittels 

Tiefenbohrung senkrecht in den Boden 

eingelassen. 

© UIV



нм

(Kosten) Kennwerte - Stand September 2022 
Wärmepumpenleitfaden 

²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜ ǎƻǿƛŜ ŦǸǊ .ƻƘǊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ .ǊǳƴƴŜƴ
Å ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜΥ ŎŀΦ ϵ прл πϵ ррл ƧŜ ƪ² IŜƛȊƭŜƛǎǘǳƴƎ
Å ¢ƛŜŦōƻƘǊǳƴƎΥ ŎŀΦ ϵ тл πϵ млл ƧŜ [ŀǳŦƳŜǘŜǊ
Å .ǊǳƴƴŜƴΥ ŎŀΦ ϵ флл ǇǊƻ ƪ² IŜƛȊƭŜƛǎǘǳƴƎ

9ǊǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎ όwƻƘǊǾŜǊōƛƴŘǳƴƎ vǳŜƭƭŜ ς²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜΣ 

ōŀǳƭƛŎƘŜ .ƻƘǊǳƴƎŜƴΣ [ǳŦǘŀƴǎŀǳƎǳƴƎ ŜǘŎΦύΥ

Å [ǳŦǘπ²ŀǎǎŜǊπ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜΥ ŎŀΦ нл ҈ ŘŜǊ 
LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴǎƪƻǎǘŜƴ ŘŜǊ ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜ

Å {ƻƭŜπ²ŀǎǎŜǊπ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜΥ ŎŀΦ мл ҈ ŘŜǊ YƻǎǘŜƴ ŦǸǊ 
ŘƛŜ .ƻƘǊǳƴƎŜƴ

Technische Infrastruktur:

Å ¢ŀǳǎŎƘ ŘŜǊ IŜƛȊƪǀǊǇŜǊΥ ŎŀΦ ϵ тлл ƧŜ IŜƛȊƪǀǊǇŜǊ
Å Umrüstung auf eine Fußbodenheizung: ca. 130 
ϵκƳч

Kennzahlen (ausgeglichener Betrieb):
Å Entnahmeleistung ca. 30 W ς40 W pro Laufm.
Å Flächenbedarf ca. 25 m² je Sonde
Å Abstände zwischen den Sonden ca. 6 m 
Å Tiefe der Sonden: ca. 120 m bis 180 m

Beispiel Tiefenbohrung:
Å Tiefe: 150 m 
Å Entnahmeleistung: 6 kW
Å YƻǎǘŜƴ ¢ƛŜŦŜƴōƻƘǊǳƴƎΥ ϵ мрΦллл 

[ƛƴƪΥ ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴƭŜƛǘŦŀŘŜƴ ŘŜǊ 
{ǘŀŘǘ ²ƛŜƴ

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/pdf/waermepumpe-leitfaden.pdf
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(Kosten) Kennwerte - Stand September 2022 
²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴƭŜƛǘŦŀŘŜƴ 

Wärmepumpe sowie für Bohrungen und Brunnen
Å ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜΥ ŎŀΦ ϵ прл -ϵ ррл ƧŜ ƪ² IŜƛȊƭŜƛǎǘǳƴƎ
Å ¢ƛŜŦōƻƘǊǳƴƎΥ ŎŀΦ ϵ тл -ϵ млл ƧŜ [ŀǳŦƳŜǘŜǊ
Å .ǊǳƴƴŜƴΥ ŎŀΦ ϵ флл ǇǊƻ ƪ² IŜƛȊƭŜƛǎǘǳƴƎ

Erschließung (Rohrverbindung Quelle ςWärmepumpe, 

bauliche Bohrungen, Luftansaugung etc.):

Å Luft-Wasser-Wärmepumpe: ca. 20 % der 
Investitionskosten der Wärmepumpe

Å Sole-Wasser-Wärmepumpe: ca. 10 % der Kosten für 
die Bohrungen

Technische Infrastruktur:

Å ¢ŀǳǎŎƘ ŘŜǊ IŜƛȊƪǀǊǇŜǊΥ ŎŀΦ ϵ тлл ƧŜ IŜƛȊƪǀǊǇŜǊ
Å Umrüstung auf eine Fußbodenheizung: ca. 130 
ϵκƳч

Kennzahlen (ausgeglichener Betrieb):
Å Entnahmeleistung ca. 30 W ς40 W pro Laufm.
Å Flächenbedarf ca. 25 m² je Sonde
Å Abstände zwischen den Sonden ca. 6 m 
Å Tiefe der Sonden: ca. 120 m bis 180 m

Beispiel Tiefenbohrung:
Å Tiefe: 150 m 
Å Entnahmeleistung: 6 kW
Å YƻǎǘŜƴ ¢ƛŜŦŜƴōƻƘǊǳƴƎΥ ϵ мрΦллл 

[ƛƴƪΥ ²ŅǊƳŜǇǳƳǇŜƴƭŜƛǘŦŀŘŜƴ ŘŜǊ 
{ǘŀŘǘ ²ƛŜƴ

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/pdf/waermepumpe-leitfaden.pdf
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{ǘǳŘƛŜ αDŜōŅǳŘŜōŜǎǘŀƴŘ ƎŀǎŦǊŜƛ ƳŀŎƘŜƴά

Die Untersuchung zeigt technische Möglichkeiten (plus grobe 
Kostenangaben) für den Umstieg auf nachhaltige Heizsysteme im 
geschoßwohnbau. 

LINK: Gebäudebestand gasfrei machen

Ersatz Gasthermen durch  zentrale 
Erdwärmepumpe

9ǊǎŀǘȊ ȊŜƴǘǊŀƭŜǊ DŀǎƪŜǎǎŜƭ
ŘǳǊŎƘ 9ǊŘǿŅǊƳŜǇǳƳǇŜ

Kostenschätzungen Stand Dezember 2020

https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrup/download/pdf/3289554?originalFilename=true
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5ƛƎƛǘŀƭŜǎ ²ŀǎǎŜǊōǳŎƘ

Link: Digitales Wasserbuch - WIS Wien

²ŀǎ ƪŀƴƴ ŀōƎŜŦǊŀƎǘ ǿŜǊŘŜƴΚ
ÁbŀƳŜ ǳƴŘ !ŘǊŜǎǎŜ ŘŜǎϝŘŜǊ .ŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜƴ
Á¢ŜŎƘƴƛǎŎƘŜ YǳǊȊōŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ
Á.ŜǘǊƻŦŦŜƴŜ DŜǿŅǎǎŜǊ ǳƴŘ [ŀƎŜ ŘŜǊ 
²ŀǎǎŜǊōŜƴǳǘȊǳƴƎ

Á½ǿŜŎƪ ǳƴŘ ¦ƳŦŀƴƎ ŘŜǎ ²ŀǎǎŜǊǊŜŎƘǘŜǎ 
όYƻƴǎŜƴǎƳŜƴƎŜƴύ

Á¦ǊƪǳƴŘŜƴ
Á9ǊŘǿŅǊƳŜŀƴƭŀƎŜƴ
Á5ŜǇƻƴƛŜƴ
Á²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜ ǳƴŘ 
²ŀǎǎŜǊǎŎƘƻƴƎŜōƛŜǘŜ

https://www.wien.gv.at/wisviewer/public/
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Digitales Wasserbuch

[ƛƴƪΥ 5ƛƎƛǘŀƭŜǎ ²ŀǎǎŜǊōǳŎƘ π²L{ ²ƛŜƴ

https://www.wien.gv.at/wisviewer/public/
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Verfahrenshandbuch
α²ŜƭŎƘŜ ǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴΚά

Link: Anzeige- und Genehmigungspflichten Wärmepumpen

https://erneuerbare-energie.urbaninnovation.at/unsere-schwerpunkte/waermepumpen/anzeige-und-genehmigungspflichten%ef%bf%bc/


Fºrderlandschaft 

Landesfºrderung



Begriffsbestimmungen

Heim Wohngruppen Clusterwohnungen                                             betreubares Wohnen

betreutes Wohnen                                                                                barrierefreies Wohnen

Heimförderung multiple Wohnhaussanierungsförderungen



Sockelsanierung: Bewohnte Gebªude, durchgreifende Sanierung

Thewosan: Thermische und energetische Ert¿chtigung

Wohnkomfort: MaÇnahmen Sommertauglichkeit, Gemeinschaftsflªchen, 
Entsiegelung/Begr¿nung

Lifteinbau

MaÇnahmen f¿r Menschen mit besonderen Bed¿rfnissen (Schaffung 
Barrierefreiheit)

Häufigsten Landesförderungsarten Wohnhäuser (ab 3 WE)

Thewosan ð

Energieeinsparung / 

Haustechnik

Sockelsanierung LifteinbauDachbodenausbau 

bzw. Zubau

Erhöhung des 

Wohnkomforts



Förderbarkeit umfassende Kombinationen an Maßnahmen

Heimförderung als einzige Förderschiene

Landesfºrderung Heimsanierung



Was ist ein Heim?

Anerkannte Trägerorganisationen

Neben Wohnräumen weitere Räumlichkeiten

ÅWohnbedürfnis

ÅWohnheime

ÅPflegeheime

Vorgaben Förderung ðBegriffe Wohnhaussanierung Wien 



Förderungen Wien

* Diese Förderungen wurden im Nachgang ergänzt

** Bei Eigenheimen Hauptwohnsitz!
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Privatpersonen: überwiegend private Nutzung Ąαdie zu Wohnzwecken genutzte Fläche muss mehr als 
рл ҈ ŘŜǎ DŜǎŀƳǘƎŜōŅǳŘŜǎ ōŜǘǊŀƎŜƴάΦ

Betriebe:alle Unternehmen und sonstige unternehmerisch tätige Organisationen; darüber hinaus auch 
Vereine und konfessionelle Einrichtungen.

Senioren- und Pflegeheime: alle Betriebe, sonstige unternehmerisch tätige Organisationen sowie 
gemeinnützige Organisationen, Vereine, konfessionelle Einrichtungen und Gemeinden, die ein 
Gebäude, das überwiegend als stationäre Einrichtungen der Langzeitpflege nach landesgesetzlichen 
Regelungen genutzt wird, betreiben bzw. besitzen.

.ǳƴŘŜǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎŜƴ π.ŜƎǊƛŦŦǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ 
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Die Kombination von Bundes- mit Landesförderungen ist möglich. 

Ausnahme Photovoltaik: 

Für Photovoltaik ist die Kombination der Wiener Landesförderung mit Förderungen des 
Klima- und Energiefonds oder mit Förderungen nach dem Erneuerbaren Ausbaugesetz 
(EAG) nicht möglich.

Kombinierbarkeit Bundes- und Landesförderungen
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In der Europäischen Union sind Beihilfen (u. a. Förderungen) auf Basis verschiedener 
Regelungen möglich:

AGVO ςallgemeine Gruppenfreistellungsverordnung

Åbestimmte staatliche Beihilfemaßnahmen, die darauf abzielen, das Wirtschaftswachstum in 
Europa zu fördern, werden von der Anmeldungs- und Genehmigungspflicht bei der 
Kommission freigestellt.

De-minimis Beihilfen

Åsind vom allgemeinen Beihilfenverbot der Europäischen Union ausgenommen, weil sie 
aufgrund ihrer Höhe keine wettbewerbsverzerrende Wirkung haben

ÅFür ein Unternehmen sind innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren De-minimis-Förderungen 
Ǿƻƴ ƳŀȄΦ ϵ оллΦллл ǇǊƻ aƛǘƎƭƛŜŘǎǎǘŀŀǘ ȊǳƭŅǎǎƛƎ

Lǎǘ Ŝƛƴ CǀǊŘŜǊǿŜǊōŜǊ ŀƭǎ αbƛŎƘǘǿŜǘǘōŜǿŜǊōǎǘŜƛƭƴŜƘƳŜǊά einstufbar, kann er auch außerhalb der 
Regelungen von AGVO und De-Minimis gefördert werden (z.B.: Senioren- und Pflegeheime).

Wichtige Vorgaben - Bundesförderungen
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«ōŜǊǎƛŎƘǘ.ǳƴŘŜǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎŜƴ



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Ing. Wolfgang Pospischil- Wohnfonds Wien

Landesförderungen für Sanierung, Heizungstausch, 
Kühlung, Sonnenschutz, Begrünung 
und Barrierefreiheit 
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https://www.qualitätsplattform-sanierungspartner.wien/

Förderung Land:
Wird für die Vorbereitung einer Sanierung ein 
Sanierungskonzept einschließlich eines Renovierungsausweises 
im Sinne der OIB-Richtlinie 6 gemäß der WBTV 2020, LGBl. Nr. 
4/2020, in der jeweils geltenden Fassung erstellt, dann kann es 
eine Förderung geben.

Mehrfamilienhaus:
рл ҈ ŘŜǊ YƻǎǘŜƴ  ƳŀȄΦ ϵ рΦлллΣлл

Heime:
рл ҈ ŘŜǊ YƻǎǘŜƴ  ƳŀȄΦ ϵ рΦлллΣлл

https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/ah
s-info/pdf/sanierungskonzept.pdf

Das geförderte 
Sanierungskonzept
Die Erstellung eines 
Sanierungskonzeptes wird 
ƎŜŦǀǊŘŜǊǘΧΦ

Å um Sanierungen 
bestmöglich 
vorzubereiten

Å um die Qualität von 
Sanierungen zu heben 

Å um die Entscheidungs-
findung vorzubereiten, 
insbesondere bei 
Wohnungseigentümer-
gemeinschaften

https://www.qualitätsplattform-sanierungspartner.wien/
https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/ahs-info/pdf/sanierungskonzept.pdf


5ŀǎ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘŜ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘ 

Ein SK muss enthalten:
Å Konzept für eine Umfassende thermische 

Sanierung 

Å Konzept für eine Umstellung auf erneuerbares 
Energiesystem

Å Kostenschätzung

Å Energieausweis Bestand und nach der 
Sanierung

Å eventuell: Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohnkomforts / Nutzflächenerweiterung

Ein SK wird erstellt von:
Å Architekt*innen, Baumeister*innen

Å Fachplaner*innen (Haustechnikplaner*innen, 
.ŀǳǇƘȅǎƛƪŜǊϝƛƴƴŜƴΣΧΦύ



Förderungen in 
Wien

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Förderung 
eines Heimes:

Einrichtungen, die zur Befriedigungdes regelmäßigen 
oder temporären Wohnbedürfnissesihrer Bewohner 
dienen, in normaler Ausstattung, die neben den 
Wohn- oder Schlafräumen auch die für die 
Verwaltung und für die Unterbringung des Personals 
erforderlichen Räume, Arbeitsräume, die der 
notwendigen Erhaltung des Gebäudes dienen, sowie 
allenfalls auch gemeinsame Küchen, Speise-, 
Aufenthalts- und zur vorübergehenden Unterbringung 
von Heimbewohnern bestimmte Krankenräume bzw. 
gemeinsame sanitäre Anlagen enthalten 
(Wohnheime). Den Wohnheimen gleichzuhalten sind 
dem Wesen nach vergleichbare, über Wohnungen 
hinausgehende Räumlichkeiten oder Einrichtungen in 
anderen Gebäuden, zBfür Wohngemeinschaften;

© wohnfonds_wien



Förderungen in 
Wien

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Förderung 
eines Heimes:

Einrichtungen, die zur Befriedigung des regelmäßigen 
oder temporärenWohnbedürfnisses von Personen mit 
einer Behinderungoder solchen Personen dienen, die 
nicht in der Lage sind, die Verrichtungendes täglichen 
Lebens selbst vorzunehmen, und die über die in lit. a 
genannten Kriterien hinaus allenfalls in 
behindertengerechter Ausstattung errichtet sind und 
Räume für arbeitstherapeutische Maßnahmen sowie 
Therapie- bzw. Krankenräume enthalten 
(Pflegeheime). Den Pflegeheimen gleichzuhalten sind 
dem Wesen nach vergleichbare, über Wohnungen 
hinausgehende Räumlichkeiten oder Einrichtungen in 
anderen Gebäuden (Pflegeeinrichtungen);

© wohnfonds_wien



CǀǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ƛƴ 
²ƛŜƴ

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Förderung 
eines Heimes:

Normale Ausstattung:

Ϡ3.(1) Als normale Ausstattung im Sinne des I. Hauptstückes ist 
eine solche anzusehen, die bei größter Wirtschaftlichkeit des 
Bauaufwandes unter Bedachtnahme auf die Betriebs- und 
Instandhaltungskosten und bei einwandfreier Ausführung unter 
Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der 
Bauordnung für Wien, und nach dem jeweiligen Stand der 
Technik, insbesondere hinsichtlich des barrierefreien Bauens, 
des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutzes sowie 
der Anschlußmöglichkeitan Fernwärme in hiefür in Betracht 
kommenden Gebieten, den Erfordernissen der Sicherheit, der 
Hygiene, des Umweltschutzes und der Energieeinsparung 
sowie den Bedürfnissen einer zeitgemäßen Haushalts- bzw. 
Heimführung entspricht.

© wohnfonds_wien



Förderungen in 
Wien

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Förderung 
eines Mehrfamilienhauses
Wohngebäude ςWohnnutzung muss überwiegen

Mind. 3 Wohneinheiten (Bestand) 

Baubewilligung älter als 20 Jahre

Ausnahmen:

ÅMaßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

ÅUmgestaltung und Nachrüstung gebäudetechnischer Systeme auf 
hocheffiziente alternative Heizsysteme

ÅSanierung von Kleingartenwohnhäusern

ÅSonnenschutzeinrichtung zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung

Bestand muss mit dem Flächenwidmungsplan vereinbar sein ςWWFSG 
MA21 Kommission legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine 
Förderung möglich ist

Nach Sanierung ein Wohnhaus

Ausgeschlossen sind Gebäude von Bund, diplomatischen Vertretungen, 
in Benützung eines fremden Staates, internationalen Organisationen

© wohnfonds_wien



Die wichtigsten Voraussetzungen für die Förderung eines Heimes:

Förderungswerber:

a) gemeinnützigenBauvereinigungen im Sinne des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes,

b) Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen mit dem Sitz im Inland, die nach Gesetz, Satzung, 
Satzungsbrief oder ihrer sonstigen Rechtsgrundlage und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigenoder kirchlichenZwecken dienen,

c) der Stadt Wien,

d) juristischen Personen mit dem Sitz im Inland, deren Betriebsgegenstandnach ihren Satzungen und der tatsächlichen 
Geschäftsführung die Schaffung von Heimen für Arbeitnehmer, in Ausbildung befindliche Personen oder Studenten, die ein 
temporäres Wohnbedürfnis in Wien haben, ist, oder die das von ihnen errichtete Heim nicht selbst betreiben, sondern den 
Betrieb und die Nutzung des Heimes im Wege eines Pachtvertrageseinem Bauträgergemäß lit. a bis c übertragen,



Die Förderung eines Heimes:
§ 16. (1) Bei Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an und in Heimen im Sinne des § 2 Z 5 WWFSG 1989 kann ein 
Landesdarlehen für 40 vH der förderbaren Gesamtbaukosten mit einer Laufzeit von 20 Jahren gewährt werden.

(2) Werden thermisch-energetische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, wird unter sinngemäßer Anwendung des § 6 
Abs. 2 und 3 ein einmaliger nichtrückzahlbarer Beitrag im dort angeführten Ausmaß gewährt. Vor einer Förderung im Sinne 
des Abs. 1 sind die förderbaren Gesamtbaukosten um die Höhe der gewährten nichtrückzahlbaren Beiträge gemäß Abs. 2 
zu reduzieren.


